
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 2835-2009/DaDi vom 26.05.2009  
Aktenzeichen: 330-002 

Fachbereich: I/4 - Sport, Kultur, Ehrenamt 
Beteiligungen:  

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung  

Betreff: 
Verleihung des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg 2009 für Bildende Kunst   
-Besetzung der Vorjury/Jury- 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss benennt für die Vorjury zur Vergabe des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises 
für Bildende Kunst 20091 folgende Fachleute: 
 

Barbara Beisinghoff  (Georg-Christoph-Lichtenberg-Preisträgerin 1988) 
Dr. Christiane Klein  (Kunsthistorikerin) 
Dr. Roland Held  (Kunsthistoriker) 
Claus Netuschil  (Galerist) 
Gerd Winter   (Georg-Christoph-Lichtenberg-Preisträger 1994) 

 
sowie als sachkundige Bürgerinnen und Bürger 
 

Christine Lattemann  (Galeristin) 
Arno Jung   (Georg-Christoph-Lichtenberg-Preisträger 1990) 

 
 
Der Kreistag wird gebeten, zur Vervollständigung der Jury gemäß § 4 der Satzung über die 
Verleihung des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises des Landkreises Darmstadt-Dieburg je ein 
Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen zu benennen.  
 
 

                                                 
1 Die Sitzung der Jury zur Preisvergabe findet nach den Sommerferien statt.  Der Termin der Preisverleihung im Herbst 
wird rechtzeitig mitgeteilt. 
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Begründung: 
 
Die am 02.07.2007 beschlossene Neufassung der Satzung über die Verleihung des Georg-
Christoph-Lichtenberg-Preises sieht in § 4 vor: 
 
Die zur Auswahl berufene Jury besteht aus: 
 

a) der zuständigen Dezernentin oder dem zuständigen Dezernenten, die oder der den 
Vorsitz führt 

 
b) je einem Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen 

 
c) sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern, in gleicher Anzahl wie Buchstabe a) und b), die 

durch den Kreisausschuss bestimmt werden, darunter die Mitglieder der Vorjury. 
 
 
 


